
in Kooperation mit 

„Gewalt gegen Frauen“ 
 

Das Gewaltschutzgesetz 



Die Gewerkschaft PRO-GE (Die Produktionsgewerkschaft) ist die größte 

ArbeiterInnengewerkschaft im ÖGB. Sie vertritt rund eine Viertel Million 

Mitglieder in den Bereichen Produktion, Technik und Dienstleistung in den 

Branchen Metall, Bergbau, Energie, Textil, Bekleidung, Leder, Nahrung, 

Genuss, Mineralöl, Chemie, Papier, Glas, der Arbeitskräfteüberlassung so-

wie der Land- und Forstwirtschaft. 

 

Wir treten ein für faire Einkommen und Arbeitsbedingungen sowie Gleich-

stellung und Gleichwertigkeit in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Die 

Rechte der Frauen zu sichern und positiv weiter zu entwickeln ist zentraler 

Schwerpunkt der Arbeit unserer Frauenabteilung. 

 

Diese Broschüre ist in Kooperation zwischen der  

PRO-GE-Bundesfrauenabteilung und dem Bundeskriminalamt 

entstanden. 

 

IHRE RECHTE SIND UNSER JOB!  

 

 

 

 

 

www.proge.at 
www.proge-frauen.at 

1020  Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
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Im eigenen privaten Bereich Gewalt gegen 
die eigene Person zu erleben, ist für Betroffe-
ne – neben den körperlichen Verletzungen – 
erniedrigend und entwürdigend. Gewalt im 
häuslichen Bereich ist unabhängig von sozia-
len Schichten und ethnischer Herkunft. Lei-
der sind in 90 % der Fälle Frauen die Betrof-
fenen. 
 
Gewalt hat viele Gesichter. Neben körperli-
cher Gewalt zählen auch psychische Gewalt, 
das Zurückhalten von Unterhalt, z. B. für Kin-
der, aber auch Vernachlässigung zu den Tat-
beständen. 
 
Seit 1997 gibt es in Österreich das Gewalt-
schutzgesetz, das die rechtliche Grundlage 
zum Schutz vor Gewalt in der Familie dar-
stellt. Erst dieses Gesetz hat es möglich ge-
macht, von Seiten der Polizei gegen Über-
griffe einzuschreiten und viele Frauen zu 
schützen und damit Beziehungen, die sie zu 
Verliererinnen gemacht haben, zu beenden. 
 
Die Möglichkeiten, die dieses Gesetz Frauen 
und Kindern bietet, sind in der Öffentlichkeit 
noch zu wenig bekannt. Aus diesem Grund 
will die Bundesfrauenabteilung der Gewerk-
schaft PRO-GE gemeinsam mit dem Bun-
deskriminalamt, Abteilung Kriminalprävention 
und Opferhilfe, mit dieser Broschüre Aufklä-
rungsarbeit leisten. 
 
Gewalt in der Familie ist ein sehr sensibles 
Thema. Betroffene schweigen aus Scham, 

Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu 
sein und wissen oftmals nicht, welche Rechte 
sie haben, um sich und ihre Kinder zu schüt-
zen. Vor allem der Umstand, dass sie sehr 
wohl Rechte haben, soll in dieser Broschüre 
aufgezeigt werden. Kontakte zu Interventi-
onsstellen und Opferschutzeinrichtungen in 
ganz Österreich sind ein wesentlicher Be-
standteil dieser Unterlage. 
 
Gemeinsam laden wir die BetriebsrätInnen 
der Gewerkschaft PRO-GE zur Mitarbeit ein, 
um sie im Rahmen unserer Kooperation als 
Informationsschiene für Betroffene zu nut-
zen. Als direkte Anlaufstelle für die persönli-
chen Probleme vieler KollegInnen im Betrieb, 
wollen wir ihnen mit dieser Broschüre ein 
Werkzeug zur Verfügung stellen, das es ih-
nen ermöglicht, in diskreter Form Informatio-
nen an Betroffene weiterzugeben und damit 
für uns zu wertvollen MultiplikatorInnen zu 
werden. 
 
Die PRO-GE-Bundesfrauenabteilung und 
das Bundeskriminalamt treten im Rahmen 
dieser Kooperation gemeinsam gegen Ge-
walt jeglicher Art auf. Jede/r hat das 
Recht auf ein gewalt- und angstfreies Le-
ben in Würde. 
 
Wir laden alle KollegInnen herzlich dazu ein, 
unser gemeinsames Anliegen zu unterstüt-
zen! 

Vorwort 

Renate Anderl 
Bundesfrauenvorsitzende und 

stv. Bundesvorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE 

General Franz Lang 
Direktor des Bundeskriminalamts 

Mit herzlichem Glück auf! 

General Franz Lang Renate Anderl 



Definition „Häusliche Gewalt“ 

Unter dem Begriff „Häusliche Gewalt“ wird in erster Linie Ge-

walt in Ehe und Partnerschaft bzw. männliche Gewalt gegen 

Frauen verstanden. Hauptschauplatz von häuslicher Gewalt ist der 

soziale Nahraum. Trotz der augenscheinlichen Neutralität des Beg-

riffes handelt es sich bei häuslicher Gewalt fast immer um eine ge-

schlechtsbezogene Gewalttat an Frauen, die in enger persönlicher 

Beziehung zu den männlichen Tätern stehen. 

Häusliche Gewalt als Beziehungsgewalt 

Häusliche Gewalt tritt in allen sozialen Schichten 

unabhängig von Bildungsstand, religiöser und 

ethnischer Zugehörigkeit, Einkommen und Alter 

auf. Sie betrifft gleichermaßen Ehepaare, Le-

bensgemeinschaften und gleichgeschlechtliche 

Lebenspartnerschaften.  

In rund 90 Prozent der Fälle sind die Opfer Frau-

en und die Täter die jeweiligen männlichen Be-

ziehungspartner. Die überwiegend männliche 

Gewalt findet in den eigenen vier Wänden statt 

und geschieht damit in einem sehr persönlichen, 

intimen Bereich, in dem allgemein Geborgenheit, 

Sicherheit und Schutz für alle Familienmitglieder 

angesiedelt sind. Mit körperlicher, seelischer, se-

xualisierter, sozialer oder ökonomischer Gewalt 

wollen Männer ihre Macht- und Kontrollposition 

gegenüber „ihren“ Frauen stärken. Bei den Be-

troffenen führen Gewalterfahrungen auf Dauer zu 

körperlichen und seelischen Schmerzen, insbe-

sondere zur Schwächung ihres Selbstwertge-

fühls, was bis zur Selbstzerstörung führen kann. 

In solchen Paarbeziehungen entsteht eine Eigen-

dynamik, ein Pendeln zwischen Abhängigkeit 

und Gewalterfahrung, aus der die Opfer selten 

aus eigener Kraft ausbrechen können. Betroffene 

Frauen sind häufig Mütter. In 70 bis 90 Prozent 

der Fälle eskalierender Gewalt sind die Kinder di-

rekt im Raum oder im Nebenraum anwesend, sie 

sind also „stumme Zeugen“ der Misshandlung 

der Mütter. Auch sie laufen Gefahr, selbst Opfer 

von Misshandlungen und Missbrauch durch den 

Vater oder Lebensgefährten zu werden. Zweifel-

los sind ihre Lebenswelt und die seelische Ent-

wicklung erheblich beeinträchtigt.  

Die Folgen häuslicher Gewalt sind vielfältig, oft-

mals nicht ohne weiteres zu erkennen und für die 

betroffenen Frauen und Kinder sehr belastend. 

Häusliche Gewalt ist kein einmaliges Ereignis, 

sondern für gewöhnlich durch ständige Bedro-

hung geprägt. Ihr liegt ein gewachsenes Bezie-

hungsgefüge zugrunde, in dem offene und subti-

le Gewaltformen eng miteinander verwoben sind. 

Der Kreislauf führt häufig zu einer Steigerung der 

Intensität der Gewaltanwendung bis hin zu Tö-

tungsdelikten.  

Um diesem Kreislauf zu entrinnen, brauchen 

Frauen von außen Hilfe und Unterstützung. Da-

mit wird Gewalt zu einer öffentlichen Angelegen-

heit. Sie ist strafrechtlichen Sanktionen unterwor-

fen und erfordert unmittelbare staatliche Interven-

tion, medizinisch/therapeutische Betreuung und 

Versorgung und flankierende Hilfe. 
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Für gewöhnlich handelt es sich dabei nicht 

um ein einmaliges, außergewöhnliches Ereig-

nis, sondern um ein System an Misshandlun-

gen, das auf Macht und Kontrolle abzielt. Häu-

fig sind die Betroffenen verschiedenen Gewaltfor-

men gleichzeitig ausgesetzt. Die Literatur klassifi-

ziert die vielfältigen Gewaltformen nach sechs 

Grundtypen. Hier eine Auflistung mit einigen Bei-

spielen: 

 

Körperliche Gewalt 

Stoßen, treten, schlagen, boxen, mit Gegenstän-

den werfen, an den Haaren ziehen, mit den 

Fäusten prügeln, den Kopf gegen die Wand 

schlagen, mit Zigaretten verbrennen, Attacken 

mit Waffen usw. bis hin zum Mordversuch oder 

Mord. 

 

Sexualisierte Gewalt 

Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, sexu-

eller Missbrauch, sexuelle Belästigung und Be-

drohung, erzwungene Abtreibung, Genitalver-

stümmelung, Zwangsehe, Zwang zur Prostitution. 

Psychische und emotionale Gewalt 

Drohung, Beschuldigung, Demütigung, Erniedri-

gung, Einschüchterung, ständige Kontrolle,  

Essensentzug, Psychoterror. 

 

Soziale Gewalt 

Soziale Isolation, Kontrolle aller Kontakte,  

Kontaktverbote, Einsperren. 

 

Ökonomische Gewalt 

Arbeitsverbot, Arbeitszwang, Kontrolle des Ein-

kommens, Geld verweigern und wegnehmen, 

Verweigerung des Kontozuganges. 

 

Belästigung und Terror (Stalking) 

Ständige Anrufe, Anrufe mitten in der Nacht, 

Drohbriefe, Bespitzelung und Verfolgung am  

Arbeitsplatz und zu Hause. 

 

 

Erscheinungsformen 
häuslicher Gewalt 

 

Vielfach besteht die Gewalt in der Partnerschaft nicht in dramatischen,  

eskalierenden Ausbrüchen mit schweren körperlichen Verletzungen, son-

dern aus alltäglichen „kleinen“ Angriffen auf das weibliche Selbstwertge-

fühl. Dabei lauert die Gefahr der Eskalation ständig im Hintergrund. Im Lauf 

der Zeit werden die weiblichen Opfer immer mehr zur Selbstaufgabe  

gezwungen. Ihr Leben ist von Angst und Terror gekennzeichnet. 
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Das Gewaltschutzgesetz  

Bei Gewalttätigkeiten im häuslichen Bereich 

kann es zur Intervention kommen, sobald die 

Polizei vom Opfer, den Nachbarn oder ande-

ren Personen gerufen wird.  
 

In diesen Fällen werden die Sicherheitskräfte 

zum Schutz der Opfer tätig. Zentrale Maßnah-

men sind Wegweisung und Betretungsverbot 

bis zu zwei Wochen – unabhängig davon, ob es 

sich beim Täter um den Mieter oder vielleicht so-

gar Eigentümer der Wohnung handelt. Aus-

schlaggebend ist vielmehr, dass die gefährdete 

Person in dieser Wohnung wohnt.  

Ausgehend davon, dass beispielsweise nach vo-

rangegangenen gefährlichen Angriffen auf Le-

ben, Gesundheit oder Freiheit mit weiteren Über-

griffen auf die Gefährdeten (meist Frau und/oder 

Kinder) zu rechnen ist, wird ein Betretungsver-

bot ausgesprochen. Die Polizei ist ermächtigt, 

dem Täter die Schlüssel zur Wohnung sofort 

abzunehmen. Unter polizeilicher Aufsicht ist es 

dem Täter gestattet, dringend benötigte Gegens-

tände des täglichen Bedarfs (z. B. Dokumente, 

Kleidung) mitzunehmen. Er ist zur Abgabe des 

Wohnungsschlüssels verpflichtet (§ 38a Sicher-

heitspolizeigesetz). Wichtig in diesem Zusam-

menhang ist, dass allein die Sicherheitskräfte si-

tuationsabhängig entscheiden, ob es zu einer 

Wegweisung beziehungsweise einem Betre-

tungsverbot kommt – notfalls auch gegen den 

ausdrücklichen Willen der gefährdeten Person.  

 

 

 

 

 

Die Voraussetzungen für die Anordnung eines 

Betretungsverbotes sind innerhalb von 48 Stun-

den von der Sicherheitsbehörde zu überprüfen. 

Zusätzlich werden im Falle des Vollzuges des  

§ 38a Sicherheitspolizeigesetz von der Polizei im 

proaktiven Ansatz die Daten der gefährdeten 

Person an die zuständige Interventionsstelle bzw. 

an das zuständige Gewaltschutzzentrum weiter-

geleitet. Diese werden anschließend Kontakt mit 

der gefährdeten Person zur psychosozialen und 

juristischen Beratung aufnehmen. Wird innerhalb 

der zwei Wochen, die das Betretungsverbot 

grundsätzlich gilt, ein Antrag auf eine zivilrechtli-

che Verfügung (einstweilige Verfügung) beim zu-

ständigen Bezirksgericht gestellt, so verlängert 

sich das Betretungsverbot auf insgesamt vier 

Wochen. Mit der einstweiligen Verfügung kann 

dem Täter nicht nur der Aufenthalt in der Woh-

nung bzw. deren näheren Umgebung untersagt 

werden, sondern auch der Aufenthalt in der Nähe 

von Örtlichkeiten, an welchen das Opfer sich re-

gelmäßig aufhält (z. B. Arbeitsplatz, Kindergar-

ten, Schule). Dem Gefährder kann auch jede 

Kontaktaufnahme (persönlich, telefonisch oder 

per E-Mail) durch die einstweilige Verfügung un-

tersagt werden. 
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Einstweilige Verfügung 

Eine einstweilige Verfügung kann am Bezirks-

gericht des Wohnortes der Antragstellerin be-

antragt werden. Die Nutzungsüberlassung der 

Wohnung kann durch weitere Maßnahmen – wie 

Betretungs- und Näherungsverbote – abgesichert 

werden. Eine einstweilige Verfügung setzt nicht 

voraus, dass das Opfer mit dem Täter in einer fa-

miliären oder familienähnlichen Beziehung zu-

sammenlebt oder gelebt hat. Dadurch ist der Ge-

waltschutz auch auf „bloße“ Wohngemeinschaf-

ten ausgedehnt. Auch in Fällen hartnäckiger Be-

lästigung und Nachstellung (durch Ex-Partner 

und durch Fremde), dem sogenannten 

„Stalking“, kann mittels einer einstweiligen Verfü-

gung begegnet werden. 

Das Gericht kann unter anderem per einstweili-

ger Verfügung anordnen, dass der Täter es un-

terlässt, 

 

• die Wohnung und deren unmittelbare Umge-

bung zu betreten bzw. in diese zurückzukeh-

ren, 

• andere Orte aufzusuchen, an denen sich die 

verletzte bzw. belästigte Person regelmäßig 

aufhält wie in der Schule, am Arbeitsplatz 

etc., 

• ein Zusammentreffen mit dem Opfer  

herbeizuführen. 

 

 

WICHTIG! Das Opfer muss die einstweilige Verfügung bei Gericht selbst beantra-

gen, wobei kostenlose Beratung und Unterstützung durch die Interventionsstellen/

Gewaltschutzzentren des jeweiligen Bundeslandes gewährt werden. Die einstweili-

ge Verfügung zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen kann für bis zu sechs Monate 

erlassen werden. Wenn innerhalb dieser Frist die Scheidung beantragt oder ein an-

deres Verfahren zur Klärung der Benützungsberechtigung an der Wohnung einge-

leitet wird, bleibt die einstweilige Verfügung bis zum Ende dieses Verfahrens  

aufrecht. 
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Interventionsstellen / Gewaltschutzzentren 

Vorrangiges Ziel der Interventionsstelle / Gewaltschutzzentren ist es, die Sicherheit für 

bedrohte und misshandelte Frauen und Kinder zu erhöhen. Der Fokus der Interventionen 

liegt auf der Beendigung der Gewalt, nicht auf der Aufrechterhaltung oder Beendigung der Ehe 

oder Lebensgemeinschaft. Betreuungsschwerpunkt ist die Erarbeitung eines sowohl kurz- wie 

auch langfristigen individuellen Sicherheitskonzepts mit der Klientin/dem Klienten. Gemeinsam 

mit dem Opfer erfolgen eine Einschätzung der Gefährlichkeit des Täters sowie die Erstellung 

eines Krisenplans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierung 

Die Interventionsstellen / Gewaltschutzzentren werden vom Bundesministerium für Inneres 

und dem Bundesministerium für Frauen und öffentlicher Dienst zu jeweils rund 50 Prozent  

finanziert. 

Für eine effektive Prävention häuslicher Gewalt kommt der Schulung der Exekutivbeamten/

innen eine besondere Bedeutung zu. Bereits während der Grundausbildung wird zukünftigen 

Polizistinnen und Polizisten, in verpflichtenden Seminaren ein Verständnis für Wesen und Dy-

namik von Gewaltbeziehungen sowie für die Situation von Menschen, welche Opfer einer Ge-

waltbeziehung wurden, vermittelt. Des Weiteren wurden österreichweit rund 250 Präventions-

beamte/innen speziell für den Bereich Gewalt in der Familie einheitlich geschult und sind im 

Rahmen der Kriminalprävention tätig. 

 

Aus- und Fortbildung der Polizeibeamten/innen im  

Bereich Gewalt in der Familie: 

Rechtliche Grundlagen 

Nach dem Text des Gewaltschutzgesetzes (§ 38a 

Sicherheitspolizeigesetz) sind die Exekutivorgane 

verpflichtet, die gefährdete Person von „geeigneten 

Opferschutzeinrichtungen“ zu informieren. Diese Op-

ferschutzeinrichtungen werden vom Bundesministeri-

um für Inneres als „geeignete Opferschutzeinrich-

tung“ nach § 25 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz ge-

fördert.  
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Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung  
Hot- und Helplines 

In ganz Österreich: 

  
WEISSER RING 
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Kri-
minalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten 
1090 Wien, Nußdorfer Straße 67/7 
Tel. Nr.  810 955 065 (aus ganz Österreich) 
Fax. Nr. 01 / 718 83 74 
e-mail: office@weisser-ring.at 
Internet: www.weisser-ring.at 
 
  

  
Der Notruf für Opfer 0800 112 112 ist eine vom 
Bundesministerium für Justiz und der Rechtsan-
waltskammer Wien eingerichtete Hotline, die allen 
Betroffenen von Straftaten bzw. allen, die im Zu-
sammenhang mit Straftaten Hilfe suchen, kosten-
los zur Verfügung steht (www.opfernotruf.at). 
 
Unter dieser Nummer erhalten Sie von Rechtsan-
wältinnen/Rechtsanwälten kompetente Antworten 
auf rechtliche Fragen im Zusammenhang mit 
Straftaten sowie Informationen über sonstige im 
Bereich Opferhilfe tätige Stellen, an die Sie sich 
in Ihrem konkreten Fall wenden können. 
  

In den Bundesländern: 

BURGENLAND 
  
Gewaltschutzzentrum Burgenland 
7400 Oberwart, Steinamangerer Straße 4/2 
Tel. Nr. 03352 / 31420 
Fax. Nr. 03352 / 31420-4 
e-mail: burgenland@gewaltschutz.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at 
 
  
  

  
Verein „Lichtblick“ 
Lebens-, Berufs- und Sexualberatung NÖ-Süd 
Chancenwerkstätte – Familienberatung – Kindernotruf 
2700 Wr. Neustadt, Domplatz 15/1 
Tel. Nr. 02622 / 26 222 
Fax. Nr. 02622 / 26 802 
e-mail: kindernotruf@kindernotruf.at 
Internet: www.kindernotruf.at 
  

  
Verein Rettet das Kind - Österreich 
1150 Wien, Pouthongasse 3 
Tel. Nr.  01/ 982 62 16, 
Fax. Nr. 01 / 982 46 64 17 
e-mail: office@rettet-das-kind.at 
Prozessbegleitung wird durchgeführt vom 
Kinderschutzzentrum Burgenland 
7000 Eisenstadt, Josef-Haydn-Gasse 2/3/12, 
Tel. Nr. 02682 / 64214 
e-mail: kinderschutzzentrum@rettet-das-kind-bgld.at 
Internet: www.rettet-das-kind-bgld.at 
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KÄRNTEN 
  
Gewaltschutzzentrum Kärnten 
9020 Klagenfurt, Radetzkystraße 9 
Tel. Nr. 0463 / 590 290 
Fax. Nr. 0463 / 590 290 -10 
e-mail: info@gsz-ktn.at 
Internet: www.gsz-ktn.at 
  

  
Verein Hilfe für Kinder und Eltern - 
Kinderschutz-Zentrum Kärnten 
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 20 
Tel. Nr. 0463 / 56 767 
Fax. Nr. 0463 / 50 17 05 
e-mail: kinderschutz-zentrum.kaernten@utanet.at 
Internet: www.kinderschutzzentrum-kaernten.at 
  

  
Verein promente Kärnten: 
Kinder Jugend Familie -Gesellschaft für psychische 
und soziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in deren sozialem Kontext 
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 161, 
Tel. Nr. 0463 / 55 112 
Fax. Nr. 0463 / 50 12 56 
e-mail: office@promente-kijufa.at 
Internet: www.promente-kijufa.at 
  

  
Verein Arbeitsvereinigung der 
Sozialhilfe Kärntens (AVS) 
9024 Klagenfurt, Fischlstraße 40, 
Tel. Nr. 0463 / 51 20 35 - 100 
Fax. Nr. 0463 / 51 20 35 - 117 
e-mail: office@avs-sozial.at 
Internet: www.avs-sozial.at 
  
  

NIEDERÖSTERREICH 
  
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Kremsergasse 37/1 
Tel. Nr. 02742 / 31 966 
Fax. Nr. 02742 / 31 966-6 
e-mail: office.st.poelten@gewaltschutzzentrum-noe.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at/noe 
 

  
Kidsnest, Gesellschaft zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen GmbH 
3100 St. Pölten, Niederösterreichring 1a 
Tel. Nr. 02742 / 22 55 510 
Fax. Nr. 02742 / 22 55 550 
e-mail: office@kidsnest.at 
Internet: www.kidsnest.at 
  

  
Die Möwe – Kinderschutzzentren 
gemeinnützige GmbH 
mit den Kinderschutzzentren Wien, St. Pölten, Neun-
kirchen, Mistelbach und Mödling 
1010 Wien, Börsegasse 9/1 
Tel. Nr. 01 / 532 14 14 
Fax. Nr. 01 / 532 14 14 - 40 
e-mail: kinderschutz@die-moewe.at 
Internet: www.die-moewe.at 
  

  
Verein „Lichtblick“ 
Lebens-, Berufs- und Sexualberatung NÖ-Süd 
Chancenwerkstätte – Familienberatung – Kindernotruf 
2700 Wr. Neustadt, Domplatz 15/1 
Tel. Nr. 02622 / 26 222 
Fax. Nr. 02622 / 26 802 
e-mail: kindernotruf@kindernotruf.at 
Internet: www.kindernotruf.at 
  

  
Verein Frauen für Frauen 
2020 Hollabrunn, Kirchenplatz 1-2a 
Tel. Nr. 02952 / 21 82 
Fax. Nr. 02952 / 21 82 - 60 
e-mail: frauenberatung@frauenfuerfrauen.at 
Internet: www.frauenfuerfrauen.at 
  
  

  
Verein Frauenberatung Mostviertel 
3300 Amstetten, Hauptplatz 21 
Tel. Nr.: 07472 / 63297 
e-mail: info@frauenberatung.co.at 
Internet: www.frauenberatung.co.at 
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OBERÖSTERREICH 
  
Gewaltschutzzentrum Oberösterreich 
4020 Linz, Stockhofstraße 40 
(Eingang: Wachreinergasse 2) 
Tel. Nr. 0732 / 60 77 60 
Fax. Nr. 0732 / 60 77 60 - 10 
e-Mail: office.ooe@gewaltschutzzentrum.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at 
  

  
Familienakademie der OÖ Kinderfreunde 
4040 Linz, Hauptstraße 51 
Tel. Nr. 0732 / 77 30 11 - 85 
Fax. Nr. 0732 / 77 30 11 - 406 
e-mail: simone.diensthuber@kinderfreunde.cc 
Internet: www.kinderfreunde.cc 
Prozessbegleitung wird durchgeführt von: 
Kinderschutzzentrum Känguru 
4820 Bad Ischl Kreuzplatz 7 
Tel. Nr. 06132 / 28290 
  

  
Verein Hilfe für Kinder und Eltern – Kinderschutz-
zentrum Linz 
4020 Linz, Langgasse 10 
Tel. Nr. 0732 / 78 16 66 
Fax. Nr. 0732 / 78 16 66 - 20 
e-mail: kisz@kinderschutz-linz.at 
Internet: www.kinderschutz-linz.at 
  

  
Verein Frauenhaus Linz 
Tel. Nr. 0732 / 60 67 00 
Fax. Nr. 0732 / 65 23 77 
e-mail: office@frauenhaus-linz.at 
Internet: www.frauenhaus-linz.at 
  
  

  
Verein Autonomes Frauenzentrum 
4020 Linz, Starhembergstraße 10/2 
(Ecke Mozartstrasse) 
Tel. Nr. 0732 / 60 22 00 
e-mail: hallo@frauenzentrum.at 
Internet: www.frauenzentrum.at 
  
  

  
Verein Hilfszentrum für junge Menschen, 
Kinderschutzzentrum TANDEM 
4600 Wels, Pfarrgasse 8 
Tel. Nr. 07242 / 67 163 
Fax. Nr. 07242 / 45 937 14 
e-mail: info@tandem.or.at 
Internet: www.tandem.or.at 
  

  
Trägerverein Kinderschutzzentrum WIGWAM 
4400 Steyr, Leopold Werndlstraße 36 
Tel. Nr. 07252 / 419 19 - 0 
Fax. Nr. 07252 / 419 19 - 2 
e-mail: office@wigwam.at 
Internet: www.wigwam.at 
  

  
Verein Sozialzentrum Vöcklabruck – 
Hilfe für in Not geratene Menschen 
Beratungsstelle IMPULS 
4840 Vöcklabruck, Stelzhamerstraße 17 
Tel. Nr. 07672 / 27 775 
Fax. Nr. 07672 / 27 775 - 4 
e-mail: impuls@sozialzentrum.org 
Internet: www.sozialzentrum.org/impuls 
  

  
Kinderschutzzentrum Innviertel 
5280 Braunau am Inn, Berggasse 17 
Tel. Nr. 07722 / 85550 
Fax. Nr. 07722 / 85550 - 22 
e-mail: info@kischu.at 
Internet: www.kischu.at 
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SALZBURG 
  
Gewaltschutzzentrum Salzburg 
Opferschutzeinrichtung im Auftrag des BM.I 
und der Frauenministerin 
(früher: Interventionsstelle) 
5020 Salzburg, Paris-Lodron-Straße 3 
Tel. Nr. 0662 / 870 100 
Fax. Nr. 0662 / 870 100 - 44 
e-mail: office.salzburg@gewaltschutzzentrum.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at 
  

  
Kinderschutz-Zentrum Salzburg 
Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern 
5020 Salzburg, Rudolf-Biebl-Straße 50 
Tel. Nr. 0662 / 44 911 
Fax. Nr. 0662 / 44 911 - 61 
e-mail: verwaltung@kinderschutzzentrum.at 
Internet: www.kinderschutzzentrum.at 
  
  

  
Verein Frauennotruf Salzburg 
5020 Salzburg, Haydnstraße 2 
Tel. Nr. 0662 / 88 11 00 
Fax. Nr. 0662 / 87 02 25 
e-mail: beratungsstelle@frauennotruf-salzburg.at 
Internet: www.frauennotruf-salzburg.at 
  

  
Verein “Kolpingfamilie Hallein” 
Frauenhaus Hallein, Haus Mirjam 
5400 Hallein, Dr. Franz Ferchl Straße 26 
Tel. Nr. 06245 / 80 261 
Fax. Nr. 06245 / 80 261 - 2 
e-mail: hausmirjam@aon.at 
  

 

STEIERMARK 

  
Gewaltschutzzentrum Steiermark 
8020 Graz, Granatengasse 4/2 
Tel. Nr. 0316 / 77 41 99 
Fax. Nr. 0316 / 77 41 99 - 4 
e-mail: office@gewaltschutzzentrum.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at 
  

  
Verein Österreichische Kinderfreunde 
Landesorganisation Steiermark 
Kinderschutzzentrum Oberes Murtal 
8010 Graz, Kaiserfeldgasse 22 
Tel. Nr. 0316 / 82 55 12 
Fax. Nr. 0316 / 82 55 12 - 29 
e-mail: office@kinderfreunde-steiermark.at 
Internet: www.kinderfreunde-steiermark.at 
  

  
Volkshilfe Steiermark 
Gemeinnützige Betriebs-GmbH 
Kinderschutzzentrum Liezen 
8010 Graz, Sackstraße 20 
Tel. Nr. 0316 / 8960 - 0 
Fax. Nr. 0316 / 8960 - 22 
e-mail: office@stmk.volkshilfe.at 
Internet: www.kinderschutz-zentrum.com 
  

  
Verein Frauenhäuser Steiermark 
Verein zur Soforthilfe für bedrohte 
und misshandelte Frauen und deren Kinder 
8018 Graz, Postfach 30 
Tel. Nr. 0316 / 42 99 00 
Fax-Nr. 0316 / 42 99 00 - 18 
e-mail: graz@frauenhaeuser.at 
Internet: www.frauenhaeuser.at 
  

  
Verein Hilfe für Kinder und Eltern - 
Kinderschutz-Zentrum Graz 
8010 Graz, Mandellstraße 18/2 
Tel. Nr. 0316 / 83 19 41 
Fax. Nr. 0316 / 83 19 41 - 6 
e-mail: graz@kinderschutz-zentrum.at 
Internet: www.kinderschutz-zentrum.at 
  
  

  
Verein Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) 
Beratung, Therapie und Prävention bei 
sexueller Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
8010 Graz, Geidorfgürtel 34/2 
Tel. Nr. 0316 / 31 80 77 
Fax. Nr. 0316 / 31 80 77 - 6 
e-mail: office@taraweb.at 
Internet: www.taraweb.at 
  

  
Verein „Rettet das Kind Steiermark“ 
8010 Graz, Merangasse 12 
Tel. Nr. 0316 / 83 16 90 
Fax. Nr. 0316 / 83 16 90 - 20 
e-mail: office@rettet-das-kind-stmk.at 
Internet: www.rettet-das-kind-stmk.at 
  
  

  
KITZ 
Kinderschutzzentrum 
Kinder- und Jugendtherapiezentrum 
8430 Leibnitz, Dechant-Thallerstr. 39/1 
Tel. Nr. 03452 / 85700 
Fax. Nr. 03452 / 85700 - 26 
e-mail: kinderschutzzentrum@gfsg.at 
Internet: www.gfsg.at 
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TIROL 
  
Gewaltschutzzentrum Tirol 
6020 Innsbruck, Museumstraße 27/3 
Tel. Nr. 0512 / 57 13 13 
Fax. Nr. 0512 / 57 39 42 
e-mail: office@gewaltschutzzentrum-tirol.at 
Internet: www.gewaltschutzzentrum.at 
  

  
Tiroler Kinderschutz GmbH 
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 19 
Tel. Nr. 0512 / 58 37 57 
Fax. Nr. 0512 / 58 37 57 - 15 
e-mail: innsbruck@kinderschutz-tirol.at 
Internet: www.kinderschutz-tirol.at 
  

  
Verein „Frauen gegen Vergewaltigung“ 
6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 5 
Tel. Nr. 0512 / 57 44 16 
Fax. Nr. 0512 / 57 44 16 
e-mail: office@frauen-gegen-vergewaltigung.at 
Internet: www.frauen-gegen-vergewaltigung.at 
  

  
Verein EVITA - Frauen- und Mädchenberatungsstelle 
6330 Kufstein, Oberer Stadtplatz 6 
Tel. Nr. 05372 / 63616 
Fax. Nr. 05372 / 63616 
e-mail: evita@kufnet.at 
Internet: www.evita-frauenberatung.at 
  

VORARLBERG 

  
Institut für Sozialdienste -IfS, Gemeinnützige 
GmbH 
6832 Röthis, Interpark FOCUS 1 
Tel. Nr. 05523 / 52 176 
Fax. Nr. 05523 / 52 176 - 21 
e-mail: ifs@ifs.at 
Internet: www.ifs.at 
  

  



WIEN 
  
Verein Wiener Frauenhäuser 
Soziale Hilfen für von Gewalt betroffene 
Frauen und ihre Kinder 
1060 Wien, Amerlingstraße1/6 
Tel. Nr. 01 / 485 30 30 
Fax. Nr. 01 / 485 30 30 - 30 
e-mail: verein@frauenhaeuser-wien.at 
Internet: www.frauenhaeuser-wien.at 
  

  
Verein Wiener Interventionsstelle 
gegen Gewalt in der Familie 
1070 Wien, Neubaugasse 1 / Tür 3 
Tel. Nr. 01 / 585 32 88 
Fax. Nr. 01 / 585 32 88 - 20 
e-mail: office@interventionsstelle-wien.at 
Internet: www.interventionsstelle-wien.at 
  

  
Verein TAMAR, Beratungsstelle für misshandelte 
und sexuell missbrauchte Frauen und Mädchen 
1200 Wien, Wexstraße 22/31 
Tel. Nr. 01 / 334 04 37 
Fax. Nr. 01 / 968 15 11 
e-mail: beratungsstelle@tamar.at 
Internet: www.tamar.at 
  
  

  
Verein Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von 
Mädchen, Beratungsstelle für sexuell 
missbrauchte Mädchen und Frauen 
1060 Wien, Theobaldgasse 20/1/9 
Tel. Nr. 01 / 587 10 89 
Fax. Nr. 01 / 587 03 55 
e-mail: maedchenberatung@aon.at 
Internet: www.maedchenberatung.at 
  

  
Verein Informationsstelle für Männer 
1100 Wien, Erlachgasse 95/5 
Tel. Nr. 01 / 603 28 28 
Fax. Nr. 01 / 603 28 28 -11 
e-mail: info@maenner.at 
Internet: www.maenner.at 
  

  
Verein Notruf 
Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen 
1170 Wien, Rötzergasse 13/8 
Tel. Nr. 01 / 523 22 22 
e-mail: notruf@frauenberatung.at 
Internet: www.frauenberatung.at 
  

  
Verein LEFÖ – Beratung, Bildung 
und Begleitung für Migrantinnen 
1050 Wien, Kettenbrückengasse 15/2/4 
Tel. Nr. 01 / 581 18 81 
e-mail: office@lefoe.at 
  
Prozessbegleitung wird durchgeführt durch die  
Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels 
1040 Wien, Floragasse 7a/7 
Tel. Nr. 01 / 796 92 98 
Fax. Nr. 01 / 796 92 99 
e-mail: ibf@lefoe.at 
  

  
Die Möwe – Kinderschutzzentren 
gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. 
mit den Kinderschutzzentren Wien, St. Pölten, Neunkir-
chen, Mistelbach und Mödling 
1010 Wien, Börsegasse 9/1 
Tel. Nr. 01 / 532 14 14 
Fax. Nr. 01 / 532 14 14 - 140 
e-mail: kinderschutz@die-moewe.at 
Internet: www.die-moewe.at 
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Die Bundespolizei hat speziell ausgebildete Präventionsbeamtinnen und -beamten, die Sie kostenlos 
und objektiv beraten, wenn Sie Rat und Hilfe benötigen. Die Beratungen können auf Wunsch auf einer 
Polizeidienststelle oder vor Ort bei Ihnen vorgenommen werden.  
 
Beratungen sind zu folgenden Präventionsbereichen möglich: 
 

◊ Eigentumsprävention 
◊ Gewaltprävention 
◊ Suchtprävention 
◊ Sexualdeliktsprävention 
◊ Gewalt in der Familie 

 
So wird z.B. nach einem Einbruchsdiebstahl in Ihre Wohnung / Ihr Wohnhaus von den Präventionsbe-
amtinnen/-beamten für Eigentumsprävention vor Ort eine Schwachstellenanalyse durchgeführt. Dazu 
werden Ihnen dann Tipps für mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten gegeben. 
Die Beamtinnen/Beamten der Kriminalprävention beim Landeskriminalamt in Ihrem Bundesland sowie 
die Stelle der Kriminalprävention beim Stadt- bzw. Bezirkspolizeikommando Ihres Wohnbezirkes über-
nehmen gerne die Koordination für eine gezielte Beratung zu Ihrem Thema. 
Verfügen Sie über einen Internetanschluss, so können Sie sich vorab selbst über verschiedene The-
men wie Diebstahl, Einbruch etc. informieren, Broschüren und Merkblätter kostenlos ausdrucken. Auch 
können sie den vorher angeführten Dienststellen per E-Mail Ihr Anliegen mitteilen und eine Terminver-
einbarung herbeiführen. 
 
So gelangen Sie über das Internet zu den Informationen des BM.I und zum Landespolizeikommando in 
den Bundesländern: www.bmi.gv.at und www.bundespolizei.gv.at 
 
Hier wird Ihnen weitergeholfen:  Polizei-Servicenummer -  österreichweit   059 133 
 

 

 

Landespolizeikommando für Burgenland 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 10 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-b@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Kärnten 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 20 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-k@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Niederösterreich 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 30 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-n-sta@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Oberösterreich 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 40 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-o@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Salzburg 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 50 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-s@polizei.gv.at 

Landespolizeikommando für Steiermark 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 60 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-st@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Tirol 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 70 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-t@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Vorarlberg 
Landeskriminalamt 
Kriminalprävention 
Tel. Nr. 059133 80 3750 oder 3751 
e-mail: lpk-v@polizei.gv.at 
  
Landespolizeikommando für Wien 
Landeskriminalamt 
Assistenzdienste - Kriminalprävention 
Tel. Nr. 01 31310 37215 oder 44938 
e-mail: lpk-w-sta-einlaufstelle-
lpk@polizei.gv.at 
  
www.bundespolizei.gv.at 
  
www.bmi.gv.at 
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